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Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wird um ein Woche
verschoben und findet somit am 30.11.2011 um 17:00 Uhr  im Sitzungssaal
des Rathauses der Stadt Bad Liebenwerda statt.

Tagesordnung zur Sitzung

I. Öffentlicher Teil:
01 Eröffnung und Begrüßung
02 Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und

Finanzausschusses am  21.10.2011  -öffentlicher Teil-
03 Sanierungsmaßnahme "Kernbereich" Bad Liebenwerda - Vorstellung Aus

bau "Hainsche Straße"einschließlich Information zu Städtebaufördermittel
mündl. Bericht - BE: Herr Manig - WTU und Frau Täubert DSK
(BE: Frau Kirst)

04 Änderung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von
Kinderbetreuungsleistungen in kommunalen Kindertagesstätten der Stadt
Bad Liebenwerda (BE: Frau Ziehlke)

05 Bestellung von Vertretern der Gemeinde in die Schulkonferenz
(BE: Frau Ziehlke)

06 Öffnungszeiten und Ferienschließzeiten kommunaler Kindertagesstätten
(BE: Frau Ziehlke)

07 Widmung Anliegerweg zwischen Rosmaringasse und Dresdener Straße
(BE: Frau Kirst)

08 Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der Innenbereichs-
und Ergänzungssatzung der Stadt Bad Liebenwerda, OT Zobersdorf nach §
3 Abs. 2 BauGB (BE: Frau Kirst)

09 Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung zur 1. Änderung
der Klarstellungs- und Abrundungssatzung der  Stadt Bad Liebenwerda, OT
Maasdorf - Ergänzungssatzung Weinbergweg- § 3 Abs.2 Bau
(BE: Frau Kirst)

10 Beschluss zur Innenbereichs- und  Ergänzungssatzung Bad Liebenwerda
NORD (BE: Frau Kirst)

11 Beschluss zur Innenbereichs- und Ergänzungssatzung Bad Liebenwerda
SÜD (BE: Frau Kirst)

12 Bekanntgaben der Verwaltung
13 Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sowie der

Ortsvorsteher

II. Nichtöffentlicher Teil:
01 Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und

Finanzausschusses am  21.10.2011 -nichtöffentlicher Teil-
02 Bekanntgaben der Verwaltung
03 Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.10.2011
folgende Beschlüsse gefasst.

Öffentlicher Teil:
05/40/11  Grundsatzbeschluss zur Nachnutzung des Kiessees Zeischa
(BE: Herr Bragulla)

1. Die touristische, umwelt-, klima- und naturschonende Nachnutzung des
Bergbaugebietes Zeischa wird beschlossen. Der anhängende Masterplan vom
August 2011 dient als Grundlage für die künftige Entwicklung.

05/41/11  Machbarkeitsstudie Entwässerung Langenrieth (BE: Frau Kirst)
Der Bürgermeister wird beauftragt, die „Machbarkeitsstudie Entwässerung
Langenrieth“ an das wirtschaftlich günstigere Fachbüro zu vergeben.
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 33.000 Euro werden im Haushalt 2012
bereit gestellt.

05/42/11 Jahresrechnung 2009 - Entlastung des Bürgermeisters (BE: Herr
Engelmann)  Die Jahresrechnung 2009 in der Fassung vom 26.04.2011 wird
gemäß § 93 GO bestätigt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom
16.09.2011 wird zur Kenntnis genommen. Dem Hauptverwaltungsbeamten
wird Entlastung erteilt.

05/43/11  Genehmigung einer Eilentscheidung zur Umschuldung von 3 Darle-
hen (BE: Herr Engelmann)
Die Eilentscheidung des Hauptverwaltungsbeamten und des Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2011 wird genehmigt.

05/44/11 Antrag der evangelischen Kirchengemeinde auf Untersützung der
Arbeit im neuen Gemeindezentrum (BE: Frau Ziehlke)
Die Stadt Bad Liebenwerda unterstützt die Vorhaben der evangelischen Kir-
chengemeinde, mit ihrer Arbeit das soziale und kulturelle Angebot der Stadt zu
bereichern in vollem Umfang. Die Stadt Bad Liebenwerda wird die Etablierung
des Gemeindehauses
- als Zentrum für musiktherapeutische Angebote ebenso wie
- für Vortragsreihen zu Erziehungsthemen und
- für Theaterprojekte zur Konfliktbewältigung und Gewaltprävention
entsprechend ihrer Möglichkeiten, insbesondere organisatorisch nach Kräf-
ten unterstützen.
Zur finanziellen Förderung konkreter Projekte bedarf es jeweils gesonderter
Beschlussfassungen.

05/45/11  Vorschlag zur Festsetzung des Wahltermins zur Wahl des Bürger-
meisters im Jahr 2012 (BE: Frau Ziehlke)
Als Wahltag für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Bad Liebenwerda im
Jahr 2012 wird gegenüber der Kommunalaufsicht des Landkreises Elbe-Elster
vorgeschlagen, den 03. Juni 2012 zu bestimmen. Für eine eventuell notwendig
werdende Stichwahl wird der 17. Juni 2012 vorgeschlagen.

05/46/11  Landeswettbewerb 2011/2012 „Unser Dorf hat Zukunft“ -
Wettbewerbsbeitrag des Ortsteiles Möglenz (BE: Frau Kirst)
Die Stadt Bad Liebenwerda unterstützt die Vorhaben des Ortsteiles Möglenz,
die Entwicklung des Ortsteiles im Sinne des Leitbildes zur Bewerbung beim
Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2011/2012 voran zu treiben.
Die Stadt Bad Liebenwerda wird die Entwicklung
- zu einer kinderfreundlichen Gemeinde
- des Hauses der Generationen als Begegnungsort
- der Nutzung erneuerbarer Energien
- der Dorfangergestaltung
entsprechend ihrer Möglichkeiten, insbesondere organisatorisch, unterstüt-
zen.

Zur finanziellen Förderung konkreter Projekte bedarf es jeweils gesonderter
Beschlussfassungen.
05/47/11 Aufhebung Bebauungsplan „Hotelanlage Bieligkhof“ Bad Lieben-
werda, Fischergasse (BE: Herr Lange)
1. Es wird die Aufstellung einer Aufhebungssatzung für den Geltungsbereich des
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Bebauungsplans „Hotelanlage Bieligkhof“ Bad Liebenwerda, Fischergasse be-
schlossen (Aufstellungsbeschluss).
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Beschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB
öffentlich bekannt zu machen.

05/48/11  Baumaßnahme im Grundschulzentrum - Jahresscheiben 2012-2014
(BE: Frau Kirst)
Für das Jahr 2012 sind die im Haushaltplan bereitzustellenden 150.000 EUR
für die Umsetzung der erforderlichen Dränage sowie den Bau der Außentreppen
zu verwenden.
In die Finanzplanung für das Jahr 2013 sind Ausgaben in Höhe von 247.000
EUR, für das Jahr 2014 in Höhe von 430.000 EUR aufzunehmen.

05/49/11  Beschluss zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrages der SpreeGas
Cottbus mit der Stadt Bad Liebenwerda und OT Prieschka (BE: Frau Kirst)
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Wegenutzungsvertrag mit SpreeGas,
Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH, Cottbus in der
vorliegenden Fassung zu unterzeichnen.

05/50/11  Vereinbarung zur Übernahme von Pflanzungen in die Unterhaltungs-
pflege im Rahmen der B 101n (Ortsumgehung) Bad Liebenwerda (BE: Frau
Kirst)  Dem Abschluss der Vereinbarung zur Übernahme von Pflanzungen in
die Unterhaltungspflege im Rahmen der B 101n (Ortsumgehung) Bad Lieben-
werda gemäß vorliegendem Vertrag wird zugestimmt.

Nichtöffentlicher Teil:
05/51/11  Beratervertrag RA Willemer (BE: Frau Ziehlke)
Die Beschlussvorlage erhielt ihre Zustimmung.

Zwangsversteigerung
Am Dienstag, 06. Dezember 2011 um 9.00 Uhr soll im Gerichtsgebäude
Burgplatz 4 in 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von
Neuburxdorf Blatt 517 eingetragene Grundstück; Bezeichnung gemäß
Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur    Flurstück    Wirtschaftsart u. Lage Größe
3   Neuburxdorf 2 14/2 Gebäude- und Freifläche   1.500m²

Landwirtschaftsfläche

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Einfamilienwohnhaus und Nebengebäude, bele-
gen Siedlung 15.

Vekehrswert: 50.000,00 EUR

Ein Gutachten kann auf der Geschäftsstelle während der Sprechzeiten eingese-
hen werden. Informationen auch unter: www.zvg.com (komplettes Gutach-
ten)

Amtsgericht Bad Liebenwerda

Az: 15 K 74/10

Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht nach § 18 Abs.7
Melderechtsrahmengesetz

Das Bürgerbüro informiert
über das Widerspruchsrecht nach § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes
„Widerspruch gegen die Übermittlung von Meldedaten an das Bundesamt für
Wehrverwaltung“. Nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes können sich Frauen
und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten,
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck
der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden
dem Bundesamt für Wehrverwaltung aufgrund § 58 Absatz 1 des Wehrpflicht-
gesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 18 Absatz
7 des Melderechtsrahmengesetzes widersprochen haben.
Nach § 18 des Melderechtsrahmengesetzes ist eine Datenübermittlung nach
§ 58 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes nur zulässig, soweit die Betroffenen
nicht widersprochen haben. Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht
bei der Anmeldung und im Oktober eines jeden Jahres durch öffentliche
Bekanntmachung hinzuweisen.
Nach § 62 des Wehrpflichtgesetzes ist die Datenübermittlung nach § 58 des
Wehrpflichtgesetzes so vorzunehmen, dass die Daten zu Personen mit
deutscher Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2012 volljährig werden, bereits bis
zum 31. Oktober 2011 zu übermitteln sind. Um Betroffenen die Wahrneh-
mung des Widerspruchsrechts zu ermöglichen, erfolgt die Übermittlung von
Meldedaten an das Bundesamt für Wehrpflicht in diesem Jahr nicht vor dem
30. November 2011.
Der Widerspruch kann bei der Meldebehörde/Bürgerbüro, Markt 1,
04924 Bad Liebenwerda  schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.

1.Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Bad Liebenwerda für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund des § 68  der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2011 Nr.05/34/
11folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt

§ 4 Die Gemeindesteuern werden nicht geändert

§ 5 Die Wertgrenzen werden nicht geändert

Bad Liebenwerda, den  21.09.2011

Thomas Richter
Hauptverwaltungsbeamter

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan einschließ-
lich Anlagen liegen während der Dienststunden zur Einsicht für jedermann bei
der Stadt Bad Liebenwerda, Mittelstraße 23, Zimmer 3 aus.


